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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1995

Norm

WRG §21 Abs1

WRG §21 Abs3

Rechtssatz

Der infolge Hemmung des Ablaufs der Bewilligungsdauer bewirkte Fortbestand des verliehenen

Wasserbenutzungsrechts ist schon der Sache nach der Verlängerung der Konsensfrist gleichzuhalten. Diese

Bestimmung sieht somit eine Ausnahme von dem in § 21 Abs 1 WRG verankerten Grundsatz vor, daß Konsensfristen

an sich nicht verlängerbar sind.
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